Prüfpflichten für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
gemäß §23 ThürVAwS

	
	Aggregat-zustand
	Gefähr- dungs-stufen
	Lage im 

Schutz- gebiet 1)
	vor In- betrieb- nahme
	5 Jahre nach der letzten Über- prüfung
	             2,5 Jahre

nach der letzten Über- prüfung


	bei Änderung 2)
	bei Still- legung 3)

	ober- irdisch
	fest
	A, B
	Nein
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Ja
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	C
	Nein
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Ja
	X
	-
	-
	X
	-

	
	
	D
	Nein
	X
	-
	-
	X
	-

	
	
	
	Ja
	X
	X
	-
	X
	X

	
	flüssig oder gasförmig
	A
	Nein
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Ja
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	B
	Nein
	X
	-
	-
	X
	-

	
	
	
	Ja
	X
	X
	-
	X
	X

	
	
	C, D
	Nein
	X
	X
	-
	X
	X

	
	
	
	Ja
	X
	X
	-
	X
	X

	unter- irdisch
	fest, flüssig oder gasförmig
	A, B, C, D
	nein
	X
	X
	-
	X
	X

	
	
	
	ja
	X
	-
	X
	X
	X


1) Anlagen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie Überschwemmungsgebieten

2) bei wesentlicher Änderung

3) bei Stilllegung und vor Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage
